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-Y ) Bekanntmachung der Justiz - Can .z-

kei vom 23 . Dec . , publ . den 27.
Dec . 1834.

Es wird hiedurch öffentlich bekannt ge- Detr . dke Ge-
< ^ ^ buhren und Pro-

Macht, daß Se . Komgl. Hoh. der Großherzog «nte der Aucti-
geruhet haben , die Gebühren und Procente derdm K̂ttiftn̂ Ol-
in den Kreisen Oldenburg und Jever neu an- ^mgu .Lever,
gestellten , mit dem 1 . Januar 1835 . eintreten-

den , Auctionsverwalter folgendermaßen festzu¬
setzen ^

Die Diäten und Gebühren pro actu blei¬
ben unverändert , wie solche im § . 113 . der
Vergantungs - Ordnung sud H.. 8 . und 6 . be¬
stimmt sind.

Auch die Bestimmungen in Ansehung der

Proeente sul , L . und in Betreff der Heuer¬
gelder suli v . <l . im §. 113 . der Vergantungs-
Ordnung erleiden keine Veränderung.

Die Vergütung für . eine besondere Fuhre,
wenn solche dem Auctionsverwalter nach §. 90.
der Vergantungs - Ordnung begleicht , ist auf
zwey Drittel der Extrapost - Taxe , inclusive ei¬
nes bedeckten Wagens , und des Wagenmeister-
Geldes bestimmt.

Bey Verkäufen erhält der Auctionsvers
Walter an Procenten:

1 ) bey Jmmobilverkäufen ein Procentz,
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2) bey Mobiliarverkäufen
») im Fall der Zahlungstermin nicht über

sechs Wochen hinausgesetzt wird, zwey
Procent;

b) bey längerer, aber nicht zwölf ÄZochen
übersteigender, Zahlungsfrist nicht über
vier Procent;

«) bey Zahlungsfristen von mehr als zwölf
bis achtzehn Wochen fünf Procent;

cl) bey Zahlungsfristen über achtzehn Wo¬
chen bleibt die Bestimmung der Proeente
der Vereinbarung der Contrahenten über¬
lassen.

Wenn indeß der Verkäufer, wie jedem frey,
steht, den Auctionsverwalter von der Haftung
für die Gefahr des Kaufschillings entbindet, so
erhält derselbe für die Hebung und Beytreibung
des Kaufschillings bey Mobiliarverkäufen nur
anderthalb Procent; bey Jmmobilverkäufen
bleibt es bey einem Procent bis zu der Sum¬
me von 3000 vO, von dem diese Summe über¬
steigenden Theile des Kaufschillings wird aber
nur ein Drittel Proeent an den AucLionsver-
walter entrichtet.
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